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Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich

Alle Aufträge werden zu den nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen ausgeführt. Die AGB gelten auch für alle zukünftigen Geschäfts-
beziehungen mit der LE.Formatio UG, im Folgeneden Auftragnehmer 
genannt, auch wenn sie nicht in jedem Einzelfall ausdrücklich vereinbart 
werden. Mit Auftragserteilung, Annahme der Auftragsbestätigung, der 
Entgegennahme der Ware oder der Leistung durch den Auftragsgeber 
gelten unsere Bedingungen als angenommen. Der Geltung entgegenste-
hender Geschäftsbedingungen unserer Vertragspartner wird ausdrücklich 
widersprochen. Dies gilt auch dann, wenn ihnen nach Eingang nicht erneut 
ausdrücklich widersprochen wird. Abweichende Regelungen bedürfen in 
jedem Falle der Schriftform.

2. GEGENLEISTUNG

2.1. Die im Angebot des Auftragnehmers genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass die der Angebots-
abgabe zugrunde gelegten Auftragsdaten unverändert bleiben. Die Preise des Auftragnehmers enthalten keine 
Mehrwertsteuer. Die Preise schließen Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung und sonstige Versandkosten nicht 
ein, es sei denn, im Auftrag wurden schriftlich andere Regelungen vereinbart.
2.2. Nachträgliche Änderungen auf Veranlassung des Auftraggebers einschließlich des dadurch verursachten 
Maschinenstillstandes werden dem Auftraggeber berechnet. Als nachträgliche Änderung gelten auch Wieder-
holungen von Probeandrucken, die vom Auftraggeber wegen geringfügiger Abweichungen von der Vorlage 
verlangt werden. Der hierfür anfallende Materialaufwand wird entsprechend der üblichen Berechnungsgrund-
lagen zusätzlich berechnet. Wenn eine Nachbestellung von Material nötig wird und die vom Zulieferer vorge-
schriebene Abnahmemenge das Auftragsvolumen um max. 25% übersteigt, sind, soweit vertraglich nicht anders 
vereinbart, die Kosten hierfür vom Auftraggeber zu übernehmen.
2.3. Skizzen, Entwürfe, Daten, Probesatz, Probedrucke, Muster und ähnliche Vorlagen, die vom Auftraggeber 
veranlasst sind, werden berechnet.

3. ZAHLUNG

3.1. Die Zahlung (Nettopreis zuzüglich Mehrwertsteuer) ist sofort nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug zu 
leisten, es sei denn, Auftragnehmer und Auftraggeber legen bei Auftragserteilung andere Zahlungskonditionen 
fest. Dies bedarf in jedem Falle der Schriftform.
3.2. Bei Bereitstellung außergewöhnlich großer Papier- und Kartonmengen, besonderer Materialien oder Vor-
leistungen kann hierfür Vorauszahlung verlangt werden.
3.3. Der Auftraggeber kann nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung aufrech-
nen. Einem Auftraggeber, der Vollkaufmann im Sinne des HGB ist, stehen Zurückbehaltungs- und Aufrechnungs-
rechte nicht zu. Die Rechte nach Paragraph § 320 BGB bleiben jedoch erhalten, solange und soweit der Auftrag-
nehmer seinen Verpflichtungen nach Abschnitt VI.9. nicht nachgekommen ist.

4. ZAHLUNGSVERZUG

4.1. Ist die Erfüllung des Zahlungsanspruches wegen einer nach Vertragsschluss eingetretenen oder bekannt ge-
wordenen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Auftraggebers gefährdet, so kann der Auftragneh-
mer Vorauszahlung und sofortige Zahlung aller offenen, auch der noch nicht fälligen Rechnungen verlangen, 
noch nicht ausgelieferte Ware zurückhalten sowie die Weiterarbeit an noch laufenden Aufträgen einstellen. 
Diese Rechte stehen dem Auftragnehmer auch zu, wenn der Auftraggeber trotz einer verzugsbegründeten 
Mahnung keine Zahlung leistet.
4.2. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen 
Bundesbank zu zahlen. Die Geltendmachung weiteren Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen.



5. LIEFERUNG

5.1. Die Lieferung erfolgt zu den im Auftrag festgelegten Konditionen.
5.2. Den Versand nimmt der Auftragnehmer mit der gebotenen Sorgfalt vor, haftet jedoch nur für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit. Ansonsten trägt der Auftraggeber grundsätzlich Kosten und Risiko. Die Ware ist nach den 
jeweiligen Speditionsbedingungen des Transportführers versichert. Im Falle eines Transportschadens ist dieser 
umgehend beim Spediteur und beim Auftragnehmer zu melden. Andernfalls sind Ersatzansprüche von vornhe-
rein ausgeschlossen. Der Schaden ist zu dokumentieren, beschädigte Verpackungen und Waren sind aufzuhe-
ben. Eine beschädigte Ware darf, außer nach schriftlichem Einverständnis durch den Auftragnehmer, nicht in 
Gebrauch genommen werden. Sämtliche Schadensersatzansprüche aufgrund von verspäteter Lieferung, unab-
hängig davon, ob sie vom Frachtführer oder vom Auftragnehmer zu verantworten sind, sind umfassend ausge-
schlossen.
5.3. Liefertermine sind nur gültig, wenn sie vom Auftragnehmer ausdrücklich bestätigt werden. Wird der Vertrag 
schriftlich abgeschlossen, bedarf auch die Bestätigung über den Liefertermin der Schriftform.
5.4. Gerät der Auftragnehmer mit seinen Leistungen in Verzug, so ist ihm zunächst eine angemessene Nachfrist 
zu gewähren. Nach Ablauf der Nachfrist kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten. Paragraph § 361 
BGB bleibt unberührt. Ersatz des Verzugsschadens kann nur bis zur Höhe des Auftragswertes (Eigenleistung aus-
schließlich Vorleistung und Material) verlangt werden.
5.5. Betriebsstörungen - sowohl im Betrieb des Auftragnehmers als auch in dem eines Zulieferers -, insbesondere 
Streik, Aussperrung, Krieg, Aufruhr sowie alle sonstigen Fälle höherer Gewalt, berechtigen nicht zur Kündigung 
des Vertragsverhältnisses. Die Grundsätze über den Wegfall der Geschäftsgrundlage bleiben unberührt.
5.6. Dem Auftragnehmer steht an vom Auftraggeber angelieferten Daten, Bilder, Logos, Texten, Rohmaterialien 
und sonstigen Gegenständen ein Zurückbehaltungsrecht gemäß Paragraph § 369 HGB bis zur vollständigen Er-
füllung aller fälligen Forderungen aus der Geschäftsverbindung zu.
5.7. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die ordnungsgemäß gelieferte Ware anzunehmen und vollständig zu be-
zahlen. Auch Teillieferungen sind zulässig.

6. VERLÄNGERTER EIGENTUMSVORBEHALT

6.1. Bis zur vollständigen Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen bleiben alle dem Auftraggeber, nachfol-
gend auch Besteller genannt, vom Auftragnehmer gelieferten Gegenstände, auch wenn die Zahlung für beson-
ders bezeichnete Forderungen erfolgt sein sollte, unser Eigentum.
6.2. Wir sind Eigentümer der Vorbehaltsware, der Besteller ist Verwahrer. Der Besteller ist als Verwahrer ins-
besondere verpflichtet, die Ware ordnungsgemäß zu sichern und zu pflegen und dabei darauf zu achten, dass 
keine Gefährdung von Sachen oder Personen möglich ist. Die möglichen Risiken sind ordnungsgemäß durch 
Versicherungen abzudecken.
6.3. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne des § 950 BGB, ohne uns 
jedoch zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware.
6.4. Wird die Vorbehaltsware mit nicht von uns gelieferter Vorbehaltsware anderer Lieferanten verarbeitet, 
vermischt oder verbunden, überträgt der Besteller schon jetzt seine Eigentums- oder Miteigentumsrechte an der 
neuen Gesamtheit im Verhältnis des Wertes der Eigentumsvorbehaltsware zum Gesamtwarenwert auf uns und 
verwahrt sie für uns.
6.5. Der Besteller darf bis auf Widerruf die von uns gelieferten Waren und die aus ihrer Verarbeitung entstehen-
den Gegenstände im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr weiterveräußern.
6.6. Die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen tritt der Besteller in Höhe unseres gesamten 
Kaufpreisanspruches schon jetzt bis zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen an uns zur Sicherung ab. So-
weit die Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt wurde, erfolgt die Abtretung im Verhältnis des Eigentums-
vorbehaltes zum Gesamtwarenwert. Hat der Besteller die Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft, 
so tritt er die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an uns ab. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch 
dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und 
der Saldo gezogen und anerkannt wird. Der Eigentumsvorbehalt steht uns nicht nur für den anerkannten und 
abstrakten Schlusssaldo, sondern auch für den kausalen Saldo zu. Der Besteller tritt uns die Forderungen auf den 
Saldo im Sinne von § 355 HGB in Höhe unserer fälligen Forderungen ab. Übersteigt der Wert der uns gegebenen 
Sicherheiten unsere gesamten Forderungen um mehr als 25%, so geben wir auf Verlangen des Bestellers inso-
weit Sicherheiten nach unserer Wahl frei.
6.7. Der Besteller ist ermächtigt, die abgetretenen Forderungen solange einzuziehen, wie er seiner Zahlungs-
pflicht uns gegenüber vertragsgemäß nachkommt und nicht in Vermögensverfall gerät. Er ist zum Einzug auf 
alle Fälle dann nicht mehr berechtigt, wenn wir die Ermächtigung widerrufen oder die Abtretung offen legen. 



Zu anderen Verfügungen aber die Vorbehaltsware (z.B. Verpfändung, Sicherungsübereignung) ist der Besteller 
nicht berechtigt. Der Besteller ist auf unser Verlangen verpflichtet, über alle abgetretenen Forderungen Aus-
kunft zu geben, insbesondere eine Liste der Schuldner mit Namen, Anschrift, Höhe der Forderungen, Datum und 
Nummer der Rechnungen zu erteilen, sowie über bestehende Globalzessionen Auskunft zu geben.
6.8. Das Recht des Bestellers, die Vorbehaltsware zu besitzen, erlischt, wenn er bezüglich seiner Verpflichtungen 
aus diesem oder einem anderen Vertrag uns gegenüber in Verzug gerät oder Umstände eintreten, die uns zu ei-
ner sofortigen Fälligstellung der Forderungen berechtigen. Auf Verlangen hat der Besteller die Vorbehaltsware 
an uns auf seine Kosten zurückzugeben. Auch haben wir als mittelbare Besitzer der Vorbehaltsware das Recht 
zum Betreten der Räume des Bestellers und zur Wegnahme der Vorbehaltsware zu Sicherungszwecken, ohne 
dass hierin sogleich ein Rücktritt vom Vertrag zu sehen ist. Wir sind bevollmächtigt, Werte des Bestellers, die 
unserer tatsächlichen Einwirkung unterliegen, als Sicherheit in Anspruch zu nehmen und zu verwerten.
6.9. Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigungen durch Dritte hat uns der Besteller unverzüglich zu 
unterrichten. Er hat außerdem gegenüber dem Dritten auf das Bestehen des Eigentumsvorbehaltes unverzüglich 
hinzuweisen.

7. HAFTUNG UND BEANSTANDUNGEN

7.1. Der Auftragnehmer lehnt eine Haftung für Fehler aufgrund fehlender, unvollständiger oder unrichtiger 
Angaben und/oder Daten ab.
7.2. Der Auftragnehmer setzt technisches Grundverständnis des Auftraggebers voraus. Der Auftragnehmer bie-
tet weitgehende technische Informationen zum Datenhandling und lehnt eine Haftung für Fehler und Verzöge-
rungen aufgrund hard- und insbesondere softwaretechnisch spezifischer Fehler ab.
7.3. Vom Auftraggeber oder durch einen von ihm eingeschalteten Dritten angelieferte oder übertragene Daten 
unterliegen keiner Prüfungspflicht seitens des Auftragnehmers. Werden offenkundige Mängel durch den Auf-
tragnehmer festgestellt, so verpflichtet sich dieser, den Auftraggeber darauf hinzuweisen.
7.4. Der Auftraggeber hat das Recht, Fehler innerhalb einer einem Druckbetrieb angemessenen kurzen Frist 
selbst zu beseitigen, andernfalls trägt er die Kosten für von ihm veranlassten bzw. technisch zur vertragsgemä-
ßen Herstellung gebotenen Aufwand. Personal- und Maschinen-Stillstandszeiten gehen zu Lasten des Auftrag-
gebers.
7.5. Bei digitalen Andrucken von Daten trägt der Auftraggeber die Kosten für alle durch die Datei veranlassten 
Andrucke. Der Auftragnehmer übernimmt keine Gewähr für Richtigkeit von Art und Beschaffenheit / Qualität 
des verwendeten Druck- bzw. Plot-Mediums, insbesondere Auflösung und Farbtreue von Bildern und Grafiken, 
sofern die dem Auftrag zugrunde liegenden technischen Ausführungen und/oder technischen Angaben unvoll-
ständig oder unrichtig sind. Die Bearbeitung der Daten erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch des Auftragge-
bers und wird gesondert berechnet.
7.6. Vom Auftraggeber dem Auftrag zugrunde gelegte Vorlagen (z.B. Computerfarbausdrucke) gelten als nicht 
verbindlich. Bei farbigen Reproduktionen in allen Druckverfahren können geringfügige Abweichungen des ferti-
gen Produktes vom Andruck bzw. anderweitigen Proofverfahren nicht beanstandet werden. Wird eine optimale 
Vorlage gewünscht, muss ein kostenpflichtiger Andruck auf dem jeweiligen Medium im jeweils entsprechenden 
Druckverfahren erstellt und gesondert berechnet werden.
7.7. Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit der gelieferten Ware sowie der zur Korrektur übersandten 
Vor- und Zwischenerzeugnisse in jedem Falle zu überprüfen. Die Gefahr etwaiger Fehler geht mit der Ferti-
gungsreiferklärung auf den Auftraggeber über, soweit es sich nicht um Fehler handelt, die erst in dem sich an 
die Druckreiferklärung anschließenden Fertigungsvorgang entstanden sind oder erkannt werden können. Das 
gleiche gilt für alle sonstigen Freigabeerklärungen des Auftraggebers zur weiteren Herstellung.
7.8. Beanstandungen sind nur innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware zulässig. Eine Beanstandung führt 
nicht zu einer Verschiebung der Zahlungverpflichtung.
7.9. Bei berechtigten Beanstandungen ist der Auftragnehmer nach seiner Wahl unter Ausschluss anderer Ansprü-
che zur Nachbesserung und/oder Ersatzlieferung verpflichtet, und zwar in Höhe des Auftragswertes, es sei denn, 
eine zugesicherte Eigenschaft fehlt oder dem Auftragnehmer oder seinen Erfüllungsgehilfen fallen Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit zur Last. Das gleiche gilt für den Fall einer berechtigten Beanstandung der Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung. Im Falle verzögerter, unterlassener oder misslungener Nachbesserung oder Ersatzlieferung 
kann der Auftraggeber jedoch vom Vertrag zurücktreten. Paragraph § 361 BGB bleibt unberührt. Die Haftung 
für Mangelfolgeschäden wird ausgeschlossen, es sei denn, dem Auftragnehmer oder seinem Erfüllungsgehilfen 
fallen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.
7.10. Für Abweichungen in der Beschaffenheit des eingesetzten Materials haftet der Auftragnehmer nur bis zur 
Höhe der eigenen Ansprüche gegen den jeweiligen Zulieferanten. In einem solchen Falle ist der Auftragnehmer 
von seiner Haftung befreit, wenn er seine Ansprüche gegen die Zulieferanten an den Auftraggeber abtritt. Der 



Auftragnehmer haftet wie ein Bürge, soweit Ansprüche gegen den Zulieferanten durch Verschulden des Auf-
tragnehmers nicht bestehen oder solche Ansprüche nicht durchsetzbar sind.
7.11. Die Herstellergarantie / Gewährleistung der Hersteller von Klebefolien aller Art kann nur bei Montage 
durch unser Fachpersonal gewährleistet werden. Die dafür geltenden Fristen werden durch die Hersteller fest-
gelegt.
7.12. Mehr- und Minderlieferungen bis zu 10% der bestellten Auflage von Printprodukten können nicht bean-
standet werden. Berechnet wird die gelieferte Menge. Bei Lieferungen aus Papiersonderanfertigungen unter 
1000 kg erhöht sich der Prozentsatz auf 20%, unter 2000 kg auf 15%.

8. VERWAHREN, VERSICHERUNG

8.1. Der Auftragnehmer ist berechtigt, von gelieferten Daten eine Kopie anzufertigen. Die Pflicht zur Datensi-
cherung obliegt allein dem Auftraggeber.
8.2. Vorlagen, Dateien, Rohstoffe, Druckträger und sonstige Zwischenprodukte sowie Halb- und Fertigerzeugnis-
se werden nur nach vorheriger ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung und gegen besondere Vergütung über 
den Auslieferungstermin hinaus verwahrt. Näheres ist in einem gesonderten Archivierungsvertrag zu regeln. Bei 
Verlust oder Beschädigung - dies gilt insbesondere auch für Datenverluste - haftet der Auftragnehmer nur für 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit.
8.3. Die vorstehend bezeichneten Gegenstände werden, soweit sie vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt 
werden, bis zum Auslieferungstermin pfleglich behandelt. Für Beschädigungen haftet der Auftragnehmer nur 
bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
8.4. Sollten die vorstehend bezeichneten Gegenstände versichert werden, so hat der Auftraggeber die Versiche-
rung selbst zu besorgen.

9. PERIODISCHE ARBEITEN

Verträge über regelmäßig wiederkehrende Arbeiten können nur mit einer Frist von mindestens 3 Monaten zum 
Schluss eines Monates gekündigt werden.

10. EIGENTUM UND URHEBERRECHT

10.1. Die vom Auftragnehmer zur Herstellung des Vertragserzeugnisses hergestellten oder bearbeiteten Zwi-
schenerzeugnisse, insbesondere Daten wie Logos, Entwürfe, Texte, Bilder oder Grafiken bleiben, auch wenn sie 
gesondert berechnet werden, Eigentum des Auftragnehmers und werden nicht herausgegeben. Alle Zwischen-
erzeugnisse können nur nach vorheriger ausdrücklicher Vereinbarung und gegen besondere Vergütung durch 
den Auftraggeber vom Auftragnehmer erworben werden.
10.2. Der Auftraggeber versichert, dass weder technischer noch urheberrechtlicher Kopierschutz für bereitge-
stellte Dateien besteht sowie seine Inhalte nicht gegen geltendes recht verstoßen und stellt den Auftragnehmer 
von allen diesbezüglichen Haftungsrisiken frei. Der Auftraggeber haftet allein, wenn durch die Ausführung sei-
nes Auftrages Rechte, insbesondere Urheberrechte oder Persönlichkeitsrechte Dritter, verletzt werden.

11. IMPRESSUM

Der Auftragnehmer kann auf den Vertragserzeugnissen mit Zustimmung des Auftraggebers in geeigneter Weise 
auf seine Firma hinweisen. Der Auftraggeber kann die Zustimmung nur verweigern, wenn er hieran ein über-
wiegendes Interesse hat.

12. DATENSCHUTZ UND KOMMUNIKATION

12.1. Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass Daten aus der Geschäftsbeziehung oder im Zusammenhang 
mit dieser, über den Besteller gleich ob von diesem oder einem Dritten stammend, von uns bearbeitet im Sinne 
des § 33 BDSG gespeichert werden.
12.2. Der Auftragnehmer ist berechtigt, Kundendaten, die sich aus den Vertragsunterlagen ergeben oder die zur 
Vertragsdurchführung nötig sind, an dritte, insbesondere an Vertragspartner weiterzugeben, soweit dies der 
Auftragsabwicklung dient.



12.3. Der Auftragnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass ihm zukünftig Informationen und Werbung 
ohne vorherige Ankündigung per elektronischer Post (E-Mail) und Telefax zugehen.
12.4. Der Auftraggeber ist grundsätzlich damit einverstanden, dass von den durchgeführten Projekten, Arbeiten 
und fertigen Produkten aller Art zu Dokumentations- und Zwecken der Eigenwerbung Fotos angefertigt und 
veröffentlicht werden. Andernfalls muss dem ausdrücklich und schriftlich vor Vertragsabschluss widersprochen 
werden.

13. ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND, WIRKSAMKEIT

13.1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden Ansprüche und Rechts-
streitigkeiten ist Leipzig als der Sitz des Auftragnehmers, wenn er und der Auftraggeber Vollkaufleute im Sinne 
des HGB sind.
13.2. Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen wird die Wirksamkeit der übrigen Be-
stimmungen nicht berührt. Auftraggeber und Auftragnehmer verpflichten sich, den mit einer unwirksamen 
Klausel erstrebten wirtschaftlichen Erfolg auf andere, rechtlich zulässige Weise, möglichst weitgehend zu si-
chern.

LE.Formatio UG
Leipzig, 10.08. 2009


